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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.2008

Norm

StGB §5 A

StGB §7 Abs1

Rechtssatz

Eine unwesentliche Abweichung des tatsächlichen Kausalverlaufs vom vorgestellten schließt den Vorsatz nicht aus.

Eine Abweichung ist unwesentlich, wenn der Erfolg im Risikozusammenhang mit der Tathandlung steht.
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